
 

Amtliche Bekanntmachungen  
der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 

29/2013 (10. Mai 2013) 
 

 

 

45

Satzung zur Änderung der Promotions-
ordnung der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg 

vom 10. Mai 2013 

Aufgrund § 8 Abs. 5 des Landeshochschulgesetzes (LHG) 
vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der aktuellen Fassung hat 
der Senat der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg am 
2. Mai 2013 unter Zustimmung des Rektors folgende Ände-
rung der Promotionsordnung beschlossen.  

Artikel 1 

Die Promotionsordnung der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg vom 2. Februar 2012 wird wie folgt geändert: 

Bei § 4 Voraussetzungen für die Zulassung zum Promo-
tionsverfahren wird Abs. 5 neu angefügt: 

(5) Ausländische Studienabschlüsse werden gemäß § 36 a 
LHG anerkannt, wenn im Sinne der vorstehenden Be-
stimmungen kein wesentlicher Unterschied hinsichtlich 
der erworbenen Kompetenzen zu dem Abschluss be-
steht, der ersetzt werden soll. Die Beweislast dafür, 
dass ein Abschluss nicht die geforderten Voraussetzun-
gen erfüllt, liegt auf Seiten der Hochschule. Die Ableh-
nung des Antrags auf Anerkennung ist zu begründen 
und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung in den amtlichen Bekanntmachungen der Pädagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg in Kraft. 

 

Ludwigsburg, den 10. Mai 2013 

 

Prof. Dr. Martin Fix  
Rektor 


